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Mandanteninformation für Sonstige Steuern 
1. Rechtsstreitigkeiten um einen Nachlass: Welche Kosten sind absetzbar? 

Verlangt ein Miterbe die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft und beantragt er die Tei-
lungsversteigerung der geerbten Grundstücke, sind die daraus resultierenden Rechtsbera-
tungskosten Kosten der Nachlassverteilung. 
Hintergrund 

Der Kläger ist zusammen mit seinem Bruder Miterbe nach seinem verstorbenen Vater. Zum Nachlass 
gehörte insbesondere umfangreiches Grundvermögen. Da das Verhältnis des Klägers zu seinem Bru-
der zerrüttet war, führten die beiden diverse Rechtsstreitigkeiten. 

Zudem wurden Teilungsversteigerungsverfahren zur Auflösung der Erbengemeinschaft hinsichtlich 
mehrerer Objekte geführt, wobei eine Kanzlei für die Beratung beauftragt wurde. Diese Aufwendungen 
erkannte das Finanzamt nicht als Nachlassverbindlichkeiten an, da sie nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Erfüllung des Erblasserwillens stünden. Aufwendungen, die auf einem eigenen Wil-
lensentschluss des Erben beruhen würden, seien keine Nachlassregelungskosten. 

Entscheidung 

Die Klage ist begründet. Verlangt ein Miterbe die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft und be-
antragt er die Teilungsversteigerung der im Nachlass befindlichen Grundstücke, stellen die in der Fol-
gezeit daraus resultierenden Kosten der Rechtsberatung und -vertretung in unmittelbarem Zusam-
menhang mit den Teilungsversteigerungsverfahren und der Beratung während der Erbauseinanderset-
zung unmittelbare Kosten der Nachlassverteilung i. S. v. § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG dar. Hierfür 
spielt es keine Rolle, ob der Erblasser nach § 2048 BGB Teilungsanordnungen verfügt hat, ob die Er-
bauseinandersetzung auf einer Vereinbarung beruht oder Ergebnis eines Rechtsstreits der Miterben 
ist. 

Allerdings hat das FG einschränkend festgestellt, dass Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Vermietung 
von Nachlassgegenständen durch die Erbengemeinschaft in die Phase der Verwaltung dieser Gegen-
stände fallen, sodass daraus verursachte Rechtsberatungskosten ebenfalls zur Nachlassverwaltung 
gehören und somit nicht abzugsfähige Nachlassverwaltungskosten gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 3 
ErbStG darstellen. 

2. Zur Anlaufhemmung der Festsetzungsfrist bei der Grunderwerbsteuer 
Bei einer Besteuerung gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG kommt einer Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 
1 GrEStG oder nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GrEStG keine die Anlaufhemmung beendende Wir-
kung für die Feststellungs- und für die Festsetzungsfrist der zu erlassenden Bescheide zu. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn die erforderlichen Angaben in Bezug auf ein Grundstück vollständig 
fehlen. 
Hintergrund 

Der Kläger ist ein Kirchenkreis in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er war i. 
H. v. 50 % an einer grundbesitzenden gemeinnützigen GmbH (gGmbH) beteiligt. Mitgesellschafter der 
gGmbH war i. H. v. 50 % ein eingetragener Verein. Dieser übertrug nach seiner Auflösung mit Anteils-
übertragungsvertrag vom 13.3.2013 seinen 50 %-Anteil an der gGmbH auf den Kläger. 

Der Erwerbsvorgang in Bezug auf die Anteile der gGmbH wurde dem Finanzamt am 26.3.2013 durch 
den Notar und einen Tag darauf durch den Kläger angezeigt. Der Kläger übersandte dem Finanzamt 
im Rahmen der Anzeige die Vertragsurkunde und eine Grundstücksliste. 

Das Finanzamt erkannte nach Erlass des Feststellungsbescheids vom 25.9.2013 über die gesonderte 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer nach § 17 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 3a 
GrEStG "für den am 13.3.2013 durch Anteilsübertragungsvertrag" "verwirklichten Erwerbsvorgang" 
durch "Vereinigung der Anteile i. S. v. § 1 Abs. 3 Nrn. 1 oder 2 GrEStG", dass in der ursprünglich durch 
den Kläger übersandten Grundstücksliste 2 Grundstücke nicht erfasst worden waren. 

Nachdem der Kläger im Jahr 2014 eine ergänzte Grundstücksliste übermittelt hatte, erließ das Finanz-
amt am 7.10.2014 einen geänderten Feststellungsbescheid, der auch diese Grundstücke erfasste. Der 
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Bescheid wurde bestandskräftig. Für den in seinem Bezirk belegenen Grundbesitz erließ das Finanz-
amt am 19.12.2017 Bescheide über die gesonderte Feststellung des Grundbesitzwerts für Zwecke der 
Grunderwerbsteuer auf den 13.3.2013 (Wertfeststellungsbescheide), die ebenfalls bestandskräftig 
wurden. 

Mit Bescheid vom 23.1.2018 (Grunderwerbsteuerbescheid) setzte das Finanzamt Grunderwerbsteuer 
fest. Gegen den Grunderwerbsteuerbescheid legte der Kläger Einspruch ein. Er war der Auffassung, 
dass bei Erlass des Grunderwerbsteuerbescheids bereits Festsetzungsverjährung eingetreten war. 

Das Finanzamt wies den Einspruch als unbegründet zurück. 

Die Klage beim FG hatte ebenfalls keinen Erfolg. 

Entscheidung 
Die Revision hatte keinen Erfolg. Der BFH gibt dem Finanzamt Recht. 

Durch den Feststellungbescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG werden u. a. die Steuerpflicht 
des Erwerbsvorgangs dem Grunde nach, die Steuerschuldner und die Grundstücke, die von dem Er-
werbsvorgang betroffen sind, festgestellt. Erst aufgrund dieses Bescheids kann die gesonderte Wert-
feststellung gem. § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BewG für die betroffenen Grundstücke erfolgen, weil vor-
her nicht feststeht, dass und für welche Grundstücke Werte festzustellen sind. 

Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des Grundbesitzwerts für Grunderwerbsteuerzwecke 
ist dann auch (bindender) Grundlagenbescheid für den Grunderwerbsteuerbescheid als Folgebe-
scheid. Durch die Anzeigen nach § 18 bzw. § 19 GrEStG sollen daher sowohl die für die Feststellun-
gen der Besteuerungsgrundlagen zuständigen Finanzämter als auch das für die Festsetzung der 
Grunderwerbsteuer zuständige Finanzamt in die Lage versetzt werden, die mögliche Grunderwerbs-
teuerbarkeit des angezeigten Rechtsvorgangs zu prüfen. Dem Feststellungsfinanzamt soll durch die 
Angaben in der Anzeige ermöglicht werden, die Besteuerungsgrundlagen festzustellen, die das für die 
Festsetzung der Grunderwerbsteuer zuständige Finanzamt benötigt. 

Der notwendige Inhalt der Anzeigen ergibt sich aus § 20 GrEStG. U. a. verlangen § 20 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 GrEStG die Bezeichnung des Grundstücks nach Grundbuch, Kataster, Straße und Hausnummer 
sowie die Größe des Grundstücks und bei bebauten Grundstücken die Art der Bebauung. Gehören 
zum Vermögen einer Gesellschaft mehrere Grundstücke, gelten diese Anforderungen für jedes einzel-
ne Grundstück. 

Danach kommt einer Anzeige nach § 18 oder nach § 19 GrEStG bei einer Besteuerung gem. § 1 Abs. 
3 Nr. 1 oder 2 GrEStG jedenfalls dann keine die Anlaufhemmung beendende Wirkung für die Feststel-
lungs- bzw. Festsetzungsfrist der zu erlassenden Bescheide zu, wenn die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 
GrEStG erforderlichen Angaben in Bezug auf ein Grundstück vollständig fehlen. Diese Rechtsfolge er-
streckt sich auf alle von dem Rechtsvorgang der Anteilsvereinigung i. S. d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 
GrEStG betroffenen Grundstücke und nicht nur auf die nicht angegebenen Grundstücke, da die ge-
sonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen nach § 17 Abs. 3 GrEStG bei einem Erwerbsvor-
gang i. S. d. § 1 Abs. 3 GrEStG für alle zum Vermögen der Gesellschaft gehörenden Grundstücke in 
nur einem Feststellungsbescheid zu erfolgen hat. 
Fehlen daher einzelne Grundstücke in der Auflistung vollständig, ist es ungewiss, ob und wann das Fi-
nanzamt von den fehlenden betroffenen Grundstücken Kenntnis erlangt. Diese Fälle unterscheiden 
sich von denen, bei denen lediglich einzelne Pflichtangaben nach § 20 GrEStG, wie z. B. die Kataster-
bezeichnung fehlt, da es in diesen Fällen möglich ist, das Grundstück zu identifizieren. 

Im Streitfall waren weder die notarielle Anzeige noch die klägerische Anzeige ordnungsgemäß. In bei-
den Anzeigen fehlten 2 von der Anteilsvereinigung betroffene Grundstücke. Die 4-jährige Festset-
zungsfrist begann daher erst am 31.12.2016 zu laufen und war bei Erlass des Grunderwerbsteuerbe-
scheids im Jahr 2018 nicht abgelaufen. 


